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SCHUTZMASSNAHMEN
Übersicht: Maßnahmenhierarchie mit Beispielen

	TOP
	Erläuterung
	Was das für Gefahrstoffe bedeutet?

	T = Technisch
	Grundsätzlich sollen Maßnahmen im Arbeitsschutz immer zunächst auf der technischen Ebene erfolgen: Sie beseitigen die Gefahr nach Möglichkeit bereits an der Quelle.
	Sie sorgen durch bauliche Maßnahmen oder andere Arten der räumlichen Trennung dafür, dass Ihre Mitarbeiter mit Gefahrstoffen erst gar keinen Kontakt haben. Auch sichere Gebinde, die verschlossen sind und aus denen keine Gefahrstoffe austreten können, wären hierbei ein Beispiel.

	O = Organisatorisch
	Wenn auf der technischen Ebene alle Maßnahmen umgesetzt sind, sind organisatorische Maßnahmen der nächste Schritt.
	Sie verteilen die Dauer, während der Ihre Mitarbeiter Gefahrstoffen ausgesetzt sind, auf mehrere Schultern. Führen Sie hierfür das Rotationsprinzip in Ihren Schichten ein.

	P = Persönlich
	Über Schulungen legen Sie Ihren Mitarbeitern den richtigen Umgang mit Gefahrstoffen nahe.
	Sie erstellen Betriebsanweisungen (organisatorische Maßnahme) und unterweisen (persönliche Maßnahme) Ihre Mitarbeiter mit deren Hilfe. Weiterhin organisieren Sie die Durchführung der arbeitsmedizinischen Vorsorge in Zusammenarbeit mit Ihrem Betriebsarzt.




Nachfolgend sind einige relevante TRGS aufgeführt, in denen das TOP-Prinzip mit Beispielen für Schutzmaßnahmen dokumentiert ist.

	TRGS
	Schutzmaßnahmen

	TRGS 401 „Gefährdung durch Hautkontakt – Ermittlung, Beurteilung, Maßnahmen“
	T
	siehe Abschnitt „5.3 Technische Schutzmaßnahmen“ und Anhang 5 „Beispiele für technische und organisatorische Schutzmaßnahmen zur Verhinderung oder Minimierung des Hautkontaktes“

	
	O
	siehe Abschnitte „5.4 Organisatorische Schutzmaßnahmen“, „5.6 Weitere Schutzmaßnahmen bei Feuchtarbeit“ und Anhang 5 „Beispiele für technische und organisatorische Schutzmaßnahmen zur Verhinderung oder Minimierung des Hautkontaktes“

	
	P
	siehe Abschnitte „5.5 Persönliche Schutzmaßnahmen“ und „5.6 Weitere Schutzmaßnahmen bei Feuchtarbeit“

	TRGS 500
„Schutzmaßnahmen“
	T
	siehe Abschnitte „5.3 Technische Schutzmaßnahmen“, „7 Zusätzliche Schutzmaßnahmen“, „9.1.3 Technische Schutzmaßnahmen“ und Anhang 2 „Beispiele lüftungstechnischer Schutzmaßnahmen“

	
	O
	siehe Abschnitte „5.4 Organisatorische Schutzmaßnahmen“, „7 Zusätzliche Schutzmaßnahmen“ und „9.1.4 Organisatorische Schutzmaßnahmen“

	
	P
	siehe Abschnitte „5.5 Persönliche Schutzmaßnahmen“, „7 Zusätzliche Schutzmaßnahmen“ und „9.1.5 Persönliche Schutzmaßnahmen“

	TRGS 510 „Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern“
	T
	siehe Anhang 1 „Lagerung in Sicherheitsschränken“

	
	O
	siehe Abschnitte „5.2 Lagerorganisation“ und „10.2 Organisatorische Maßnahmen“

	
	P
	siehe Abschnitt „5.6 Persönliche Schutzausrüstung“

	TRGS 519 „Asbest – Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten“
	T
	siehe Abschnitte „8 Sicherheitstechnische Maßnahmen“ und „14 Besondere Regelungen für Abbruch- und Sanierungsarbeiten an schwach gebundenen Asbestprodukten“

	
	O
	siehe Abschnitte „7 Organisatorische Maßnahmen“, „10 Hygienemaßnahmen“ und „13 Arbeitsmedizinische Prävention“

	
	P
	siehe Abschnitte „9 Persönliche Schutzausrüstung“, „10 Hygienemaßnahmen“, „11 Unterweisung der Beschäftigten“ und „12 Unterrichtung der Beschäftigten“

	TRGS 526 „Laboratorien“
	T
	siehe Abschnitt 6 „Technische Schutzmaßnahmen“

	
	O
	nicht explizit erwähnt

	
	P
	siehe Abschnitt 4.5 „Persönliche Schutzausrüstungen“

	TRGS 528 „Schweißtechnische Arbeiten“
	T
	siehe Abschnitte „4.3 Lüftungstechnische und bauliche Maßnahmen“ und „4.4 Absaugung im Entstehungsbereich“

	
	O
	siehe Abschnitte „4.6 Organisatorische Maßnahmen“ und „6 Arbeitsmedizinische Vorsorge“

	
	P
	siehe Abschnitte „4.7 Persönliche Schutzmaßnahmen (Atemschutz)“ und „7 Betriebsanweisung und Unterweisung“
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